

Im Optimalfall läuft die Zusammenarbeit zwischen euch und der Gemeinde vor Ort schon Hand in Hand. Dann braucht ihr diese Anlage nicht.

Falls ihr aber für beide Seiten verbindlich festlegen möchtet, wie eure Zusammenarbeit sich gestaltet, könnt ihr eine Vereinbarung ähnlich wie die nachfolgende erarbeiten.

Dabei ist wichtig zu wissen, dass ihr keinen der aufgezählten Abschnitte in eure Vereinbarung übernehmen müsst. Es sind lediglich Möglichkeiten, die ihr übernehmen könnt und die euch als Beispiele und konkrete Hilfestellung dienen sollen.



Vereinbarung zur Zusammenarbeit
zwischen der verbandlichen Ortsgruppe DjG Musterhausen und der Gemeinde vor Ort
St. Maximilian Musterhausen

Teil 1: Ziel und Zweck der Vereinbarung 	 Ziel der Vereinbarung ist es die Zusammenarbeit zwischen der DjG Musterhausen, die als selbstständige Grup- pierung eingestuft wird und der Gemeinde St. Maximilian Musterhausen, unter deren Verantwortung hauptsäch- lich unselbstständige Untergliederungen fallen transparent festzulegen.

Dadurch wird die bisherige Zusammenarbeit verbindlich gestärkt und Rollen sowie Zuständigkeiten gemeinsam geklärt.

Die Diözesanen Leitlinien und die Theologie der Verbände (und ggf. weitere grundlegende Dokumente) dienen als verbindliche Grundlagen dieser Vereinbarung.

Teil 2: Vereinbarungen:
Der Verband DjG Musterhausen vertreten durch (Maxi Musti Gruppenleiter*in) und die Gemeinde St. Maximilian
Musterhausen vertreten durch (Kim Müller Gemeindereferent*in) treffen folgende Vereinbarungen:

(1) Unterstützung der DjG Musterhausen durch die Gemeinde St. Maximilian Musterhausen
Die DjG Musterhausen wird von der Gemeinde St. Maximilian Musterhausen in verschiedenen Bereichen unter- stützt.
a.  Die Verantwortung über die Finanzen der DjG Musterhausen liegt bei der Gruppenleitung.
b.  Die Gemeinde St. Maximilian Musterhausen unterstützt die DjG Musterhausen mit einem jährlichen
finanziellen Zuschuss  von xy Euro, den die DjG für die Jugendarbeit einsetzt.
c.  Die Gemeinde St. Maximilian Musterhausen unterstützt die DjG indem sie die DjG befähigt selbst
Spendenbescheinigungen ausstellen zu können
i. Beantragung Gemeinnützigkeit ii. Fristen im Blick

iii. Vordruck für Spendenbescheinigung erstellen iv. …
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d.  Die Zuschussbeantragung von öffentlichen Mittel (KJP…) ist Aufgabe der DjG Musterhausen, die
          Gemeinde St. Maximilian Musterhausen steht dabei unterstützend zur Verfügung.

2. Räumlichkeiten und Material
a. Die DjG Musterhausen kann kostenfrei die Gruppenräume (und weitere Räumlichkeiten…) einmal
wöchentlich nutzen.
b. Die DjG Musterhausen erhalten Schlüssel für das Gemeindezentrum.
c.  Die Regelungen für die Raumnutzung werden von DjG Musterhausen und der Gemeinde St. Maximilian
Musterhausen gemeinsam erarbeitet.
d. Die DjG Musterhausen kann den Gemeindebus unentgeltlich nutzen, muss dafür aber die Grundreinigung
dreimal im Jahr (März, Juli, November) übernehmen.
e. Die DjG Musterhausen muss sich für die Belegung der weiteren Räumlichkeiten (im Pfarrbüro) (einmal
jährlich) melden.
f.  Die DjG Musterhausen kann das Material der Gemeinde St. Maximilian Musterhausen kostenfrei nutzen,
muss sich aber vor der Nutzung dafür eintragen (Kopierer, Getränke, Geschirr…).
 	g.  Die DjG Musterhausen kann ihr Material beim E-Check/Gas-Check von der Gemeinde St. Maximilian 	 Musterhausen mitüberprüfen lassen.
[bookmark: _GoBack]
3. Beratung und Schulungen
a.  die DjG Musterhausen kann sich bei steuerrechtlichen Fragen an das Steuerbüro, welches von der Gemeinde St. Maximilian Musterhausen beauftragt ist wenden, da sie als Jugendgruppe Teil des Rahmenvertrags sind
b. (bei Fragen zur Buchhaltung und Kassenführung berät die Gemeinde St. Maximilian Musterhausen die
DjG Musterhausen)
c.  (die DjG Musterhausen wird immer im November auf ihre Mitgliedermeldung durch die Gemeinde
St. Maximilian Musterhausen hingewiesen)
d. Die DjG Musterhausen nimmt regelmäßig an Schulungen für Gruppenleiter*innen teil. Die Gemeinde
St. Maximilian Musterhausen übernimmt hierfür Kosten.

4. Klärung rechtlicher Fragen
a. Die DjG Musterhausen kann bei Fragen zum Datenschutz den*die Datenschutzbeauftragte der Gemeinde
St. Maximilian Musterhausen kontaktieren.
b.  Das Datenschutzkonzept der Gemeinde St. Maximilian Musterhausen wird der DjG Musterhausen erklärt und zur Verfügung gestellt.
c.  Bei Schulungen der Gemeinde St. Maximilian Musterhausen zum Datenschutz, werden die Mitglieder der
DjG Musterhausen berücksichtigt.
d. Bei Versicherungs- und Haftungsfragen kann die DjG Musterhausen bei der Gemeinde St. Maximilian
Musterhausen nachfragen, da auch die Verbände in den Rahmenverträgen des Bistums integriert sind.

5. Ansprechperson
a. Aus dem Seelsorgeteam/Gemeindeteam wird eine Person für die DjG Musterhausen als Ansprechperson
benannt, die ggf. auch als geistliche Leitung gewählt werden kann.
Diese Person ist: ______________________________________


6. Leitungsaufgaben
a. in folgenden Leitungsaufgaben erhält die DjG Musterhausen Unterstützung:
i.  Planung von außerordentlichen Aktivitäten der Ortsgruppe (jährliches Ferienlager, 72-Stunden- Aktion…) durch Ansprechperson
ii. Einrichtung und Leitung einer Leiterrunde durch die Ansprechperson der Gemeinde St. Maximilian
Musterhausen
iii. Jugendgottesdienste iv. Visionstage

7. Schutz vor sexualisierter Gewalt
a.  Die DjG Musterhausen nimmt mit ihren Leiter*innen regelmäßig an Präventionsschulungen (der Gemeinde St. Maximilian Musterhausen /des Jugend- oder Verbandsbüro…) teil und setzt die Standards zum Schutz vor sexualisierter Gewalt um.
b.  Die Gemeinde St. Maximilian Musterhausen berücksichtigt und beteiligt die DjG Musterhausen in ihrem institutionellen Schutzkonzept, welches die DjG Musterhausen anwendet.
     c.  Die Leiter*innen der DjG Musterhausen übernehmen die Erklärung zum grenzachtenden Umgang und 	
reichen ein erweitertes Führungszeugnis ein bevor sie Verantwortung in der Gruppe übernehmen.
d.  Die Einsichtnahme des erweiterten Führungszeugnisses erfolgt über die Verrechnungsstelle. Über das Pfarrbüro können Leiter*innen eine Gebührenbefreiung für die Beantragung des erweiterten Führungs zeugnisses bekommen.

8.  …

(2) Leistungen/Angebote der DjG Musterhausen für die Gemeinde St. Maximilian Musterhausen
Die DjG Musterhausen begeistert Kinder und Jugendliche für die Kirche, indem sie:
1. verbindliche und regelmäßige Gruppenangebote macht
a. Gruppenstunden
b. ...                                                                                                                                                  
2. Lager und Freizeiten organisiert
a. Sommerlager b. Skifreizeit
c.  ...                                                                                                                                                  
3. sich in der Kirchengemeinde und im Verband mit einbringt
a. Mitwirkung in der Firmvorbereitung b. Friedenslichtaktion
c.  Unterstützung durch feste Stelle im Gemeindeteam/Räte/Arbeitskreisen
d. ...                                                                                                                                                  
4. Sie trägt zur Persönlichkeitsentwicklung und Demokratiebildung ihrer Mitglieder bei.
a. Kindermitbestimmung

b. demokratische Gremien c.  …
5. Kindern und Jugendlichen Entwicklungsmöglichkeiten bietet und sie an Kirche und Glauben bindet.
6. …

(3) Kommunikation
1.  Die DjG Musterhausen wird in die Regelkommunikation der Kirchengemeinde eingebunden, was
  Informatio- nen in beide Richtungen bedeutet.
  a. Abfrage ob es Infos für Pfarrbrief gibt
2. Darüber hinaus ergeben sich auch konkrete Möglichkeiten der Mitbestimmung in Gremien
  a. Jugendausschuss
  b. Gemeindeteam/ Räte/ Arbeitskreise
3. Es werde klare Kommunikationswege für Vorschläge, Kritik und Mitsprache eingerichtet
4. Die Ansprechperson der Gemeinde St. Maximilian Musterhausen wird von der DjG Musterhausen
     zu deren Jahresversammlung eingeladen.
5. …



Diese Vereinbarung gilt ab xx-xx-xxxx und wird im Abstand von drei Jahren gemeinsam überprüft.



________________________________             ____________________________________________
Ort, Datum                                                             Unterschrift Verbandsleitung


________________________________            _____________________________________________ Ort, Datum                                                     Unterschrift Ansprechperson der Gemeinde xy

